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Frühe Hilfen – Frühzeitige 
Erreichbarkeit von Familien durch 
multiprofessionelle Unterstützung

Fachtagung „Allgemeine Förderung der 
Erziehung in der Familie – von Anfang an!“



Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und FamilieNiedersächsisches Landesjugendamt Landeskoordinierungsstelle
Bundesstiftung Frühe Hilfen

Was Sie in diesem Workshop erwartet:

• Wie es zu den Frühen Hilfen gekommen ist…
Hintergründe und Grundidee

• Was es an gesetzlichen Grundlagen gibt…
• Welche Strukturen es in in den Frühen Hilfen gibt…
• Was Frühe Hilfen leisten (können)…
• Was mit Mitteln der Bundesstiftung gefördert wird…
• Wie Familien erreicht werden (können)…
• Was Sie selbst leisten können…
• Was die Landeskoordinierungsstelle macht…
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Anlass für Veränderungsprozesse:

• Trotz gesetzlicher Regelung zum Kinderschutz (§8a 
SGBVIII) im Jahr 2005 kommt es zu gravierenden 
Fällen von Kindstötung in Folge von Misshandlung und 
Vernachlässigung: 

• Jessica (2005)
• Kevin (2006)
• Lea-Sophie (2007)
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Grundidee der Frühen Hilfen

• Regelung mit dem Ziel des „präventiven Kinderschut-
zes“ als Ergänzung des KICK (§ 8 a)

• Aussage im 12. Kinder- und Jugendbericht (2006)
• Es gibt neben der der Eltern eine gesamtgesellschaftliche 

Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern“ (v.d. Leyen)
• Begründung des KKG-E (Bt.Drs. 17/6256)

• Versteht man den Kinderschutz in diesem weiten Sinne, geht 
es …darum, die Potentiale und Kompetenzen von Eltern, aber 
auch die ihrer Kinder zu stärken. Diese Aufgabe obliegt zum 
einen der Kinder- und Jugendhilfe, geht aber weit darüber 
hinaus und richtet sich zum anderen an die Institutionen der 
Gesundheitshilfe“.
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Grundidee der Frühen Hilfen
• 14. Kinder- und Jugendbericht (Bt.Drs. 17/12200) zum 

Auftrag der Frühen Hilfen (S 371):
• „Familien mit Neugeborenen und Kleinkindern erhalten bei 

Bedarf Anleitung, Entlastung und Unterstützung des Kindes 
von Anfang an. (…) 

• Sie fungieren zugleich als ´soziales Frühwarnsystem´ für 
Kinder aus `Risikofamilien´. (…)

• (Es muss stärker berücksichtigt werden, dass Kinder- und 
Jugendhilfe immer öfter in Kooperationen stattfindet […]).

• (Es) wird für die Fachpraxis eine Herausforderung sein, (…) 
eine Verständigung darüber herbeizuführen, was jeder Akteur 
zu einem achtsamen Gemeinwesen beitragen kann, wo 
institutionenspezifische Grenzen liegen und wo wechselseitige 
Erwartungen bestehen.“ 
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Grundidee der Frühen Hilfen
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Gesetzliche und förderrechtliche Grundlagen 
der Frühen Hilfen 

Gesetzgrundlage: 
• UN Kinderrechtskonvention Artikel 19 

[Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung]
• Grundgesetz Art. 6 Abs. 2 u. 3 GG: Elternverantwortung, staatliches Wächteramt
• Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)

§3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Fördergrundlagen: 
• Verwaltungsvereinbarung Bund/ Bundesländer vom 01.10.2017

• Leistungsleitlinien der Bundesstiftung (01.10.2017)

• Nds. Förderrichtlinie Frühe Hilfen

• Landeshaushaltsordnung
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Gesetzesgrundlage
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Hier steht 
alles drin!
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Struktur der Bundesstiftung Frühe Hilfen

28.10.2019

Nationales Zentrum Frühe 
Hilfen + Deutsche 
Jugendinstitut
Bundeskoordinierung 
Evaluation

Beirat Frühe Hilfen 
(42 Vertreter*innen aus Wissenschaft und Fachpraxis)

Steuerungsgruppe 
(Steuerungs- und Kontrollorgan) 

BMFSJ (6)
BAGLJÄ (5)
Kommunale Spitzenverbände (1)

lokale Netzwerke Frühe 
Hilfen 
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Umsetzung der Frühen Hilfen an der Basis

• Es geht also um…
…eine enge Vernetzung und Kooperation verschiedener 
Institutionen, Professionen, Akteure und deren Angebote 
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Interdisziplinäres 
Netzwerk als 

Form des 
präventiven 

Kinderschutzes! 
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Umsetzung der Frühen Hilfen

© NLJA, 4/2018

Ein „ideales“ interdisziplinäres Netzwerk 
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Die Angebote der Frühen Hilfen richten sich 
an….

• …Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft 

und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt 

auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen

• …insbesondere Familien mit Problemlagen und 

psychosozialer Belastung
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Frühe Hilfen haben das Ziel…

• … die flächendeckende Versorgung von Familien mit 

bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten voranzutreiben

• …die Qualität der Versorgung zu verbessern. 

• „Frühe Hilfen bilden lokale und regionale 

Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten“

Quelle: Definition in Anlehnung an die 4. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats des NZFH am 26.06.2009 in Berlin. Sie wurde von 
ihm gemeinsam mit dem NZFH erarbeitet und mit dem Fachbeirat des NZFH besprochen. 
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Was leisten Frühe Hilfen? 

• Frühe Hilfen schaffen flächendeckend verbindliche 
Strukturen für eine enge Vernetzung und Kooperation 
von Institutionen und Angeboten aus den Bereichen der 
Schwangerschaftsberatung, des Gesundheitswesens, 
der interdisziplinären Frühförderung, der Kinder- und 
Jugendhilfe und weiterer sozialer Dienste unter 
Organisation des örtlichen Trägers der Jugendhilfe. 
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Aha…
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Was leisten Frühe Hilfen? 
Frühe Hilfen…
• …verbessern frühzeitig und nachhaltig die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in 

Familie und Gesellschaft 
• …wollen neben alltagspraktischer Unterstützung insbesondere einen Beitrag zur Förderung der 

Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten
• …tragen zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei und sichern deren Rechte auf Schutz, 

Förderung und Teilhabe
• …umfassen vielfältige sowohl allgemeine als auch spezifische, aufeinander bezogene und 

einander ergänzende Angebote und Maßnahmen
• …tragen in der Arbeit mit den Familien dazu bei, dass Risiken für das Wohl und die Entwicklung 

des Kindes frühzeitig wahrgenommen und reduziert werden
• …sorgen dafür, dass weitere Maßnahmen zum Schutz des Kindes ergriffen werden, wenn die 

Hilfen nicht ausreichen, eine Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden
• …basieren vor allem auf multiprofessioneller Kooperation
• …beziehen aber auch bürgerschaftliches Engagement und die Stärkung sozialer Netzwerke von 

Familien mit ein.

Quelle: Definition in Anlehnung an die 4. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats des NZFH am 26.06.2009 in Berlin. Sie wurde von ihm gemeinsam mit 
dem NZFH erarbeitet und mit dem Fachbeirat des NZFH besprochen
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Was wird im Rahmen der Frühen Hilfen
gefördert?

• Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerke

 Federführung liegt bei der Jugendhilfe

 Einbindung der Akteure aus dem Gesundheitswesen 
ist zentrale Entwicklungsaufgabe der Netzwerke
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Was wird im Rahmen der Frühen Hilfen
gefördert?

• Einsatz von hauptamtlichen Fachkräften 
 Begleitung von Familien durch Familienhebammen, Familien-

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und –pfleger sowie 
andere Gesundheitsfachkräfte

 Aufsuchender Ansatz

 Einsatz im rein präventiven Bereich 

 Schnittstelle zu intensiveren Hilfen und zum professionellen 
Handeln bei einer Kindeswohlgefährdung ist präzise definiert

 Aber nicht im Rahmen von gesundheitlicher Regelversorgung 
oder Hilfen zur Erziehung gem. §§27-35 SGB VIII!
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Was wird im Rahmen der Frühen Hilfen
gefördert?

• Einsatz von ehrenamtlichen Kräften
 Angebote von Freiwilligen zur Unterstützung von Familien, 

z.B. „Wellcome“

 alltagspraktische Entlastung von Familien und Integration 
in das soziale Umfeld

 Kein Ersatz professioneller Hilfe!

 Wichtig: Qualitätssicherung zur Gestaltung von Grenzen 
zur professionellen Arbeit und zur Einbindung in das 
Gesamtgefüge der Frühen Hilfen!
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Was wird im Rahmen der Frühen Hilfen
gefördert?

• Angebote an den Schnittstellen der 
unterschiedlichen  Sozialleistungssysteme

 Bündelung bestehender Leistungen für Familien

 Entwicklung innovativer Unterstützungsformen

 Unterschiedliche Bedarfe von Familien 
berücksichtigen

 Lücken ausfüllen, die sich an den Schnittstellen 
der Systeme ergeben
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Angebote an den Schnittstellen der Systeme:
• Lotsensysteme für Eltern, die den Systemübergang von  

Unterstützungsangeboten unterschiedlicher Anbieter ebnen, 
den  Unterstützungsbedarf der Familien möglichst 
interdisziplinär abklären und in  Angebote der Frühen Hilfen 
vermitteln (z.B. Babylotsen in Geburtskliniken)

• Angebote, die einen niedrigschwelligen Zugang für 
Familien, insbesondere in belastenden Lebenssituationen
haben und einen Türöffner zu den Frühen Hilfen darstellen
(z.B. Sprechstunden von Familienhebammen in 
Familienzentren,  Flüchtlingsunterkünften, Spezifische 
Angebote zur Förderung der Bindung zwischen Eltern und 
Kind z.B.  STEEP oder Entwicklungspsychologische Beratung 
für Familien in belasteten Lebenslagen)
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Nicht darunter zu verstehen sind z.B. 
Maßnahmen,
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• die durch das Leistungsspektrum im § 16 SGB VIII 
abgedeckt werden und sich nicht auf die Altersgruppe 
der Familien ab der Schwangerschaft und mit Kindern 
bis von 0-3 Jahren beziehen,

• Beratungsleistungen nach dem SchKG,

• die der allgemeinen Gesundheitsförderung dienen,

• die keinen direkten Bezug zu den Frühen Hilfen haben.
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Erreichbarkeit von Familien

Sehr gute bis gute Erreichbarkeit über 

• gesundheitsorientierte und medizinische 
Angebote wie Vorsorgeuntersuchungen beim 
Kinderarzt und (Familien)Hebammen

• niedrigschwellige und aufsuchende Angebote 
wie Willkommensbesuche, Elterncafés etc.
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Erreichbarkeit von Familien
Eingeschränkte bis schlechte Erreichbarkeit 
insbesondere psychosozial belasteter Familien durch:

• Eltern-Kind-Programme

• Sport- und Wohlfühlangebote fürs Kind

• Beratung in einer Schwangerschaftsberatungsstelle

• Erziehungsberatung
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Was können Sie selbst im Rahmen der 
Frühen Hilfen leisten? 

• im örtlichen Netzwerk Frühe Hilfen mitarbeiten,
• sich über die Angebote der Netzwerkpartner*innen 

informieren,
• Unterstützungs- und Hilfebedarfe wahrnehmen
• bedarfsgerechte und zielgruppenorientierte Angebote 

entwickeln,
• Eltern weitervermitteln in passende Unterstützungs-

angebote
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Was leistet die Landeskoordinierungsstelle Frühe 
Hilfen in Niedersachsen?
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• Beratung und Unterstützung der Kommunen in allen 

Fragen rund um die Bundesstiftung Frühe Hilfen

• Schnittstelle zwischen Bund und Kommunen

• Qualifizierung der Netzwerkkoordinierenden

• Qualitätsentwicklung der  Frühen Hilfen in 

Niedersachsen
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Was leistet die Landeskoordinierungsstelle Frühe 
Hilfen in Niedersachsen?
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Qualitätsentwicklung der  Frühen Hilfen in Niedersachsen

Aktuelles Vorhaben ab November 2019: 
Durchführung von 3 Qualitätszirkeln gemeinsam mit den Kommunen, 
mit dem Ziel der Entwicklung einer Praxishandreichung zu

• Qualitätsstandards für einen bedarfsgerechten Einsatz von 
Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen

• Entwicklung von Verfahren zur Zusammenarbeit auf der Ebene der 
Familien

• Qualitätsstandards für verbindliche Strukturen der Netzwerkarbeit.
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Fazit 

Aufgabe aller Hilfesysteme im Kinder- /Jugend- und 
Gesundheitssektor ist es, insbesondere psychosozial 
belastete Familien in Form von bedarfsgerechten und 
aufeinander abgestimmten Angeboten im Rahmen des 
präventiven Kinderschutzes zu erreichen und zu 
begleiten. 

Die Angebote der Frühen Hilfen leisten dafür einen 
wesentlichen Beitrag.
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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